
Bürgerantrag für Gesundheitsschutz beim Mobilfunk!
Petition an den Bayerischen Landtag gemäß Art. 115 Bayerische Verfassung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich fordere mit meiner Unterschrift den Bayerischen Landtag zu den folgenden Maßnahmen auf:

1.
Die Bayerische Bauordnung muss so geändert werden, dass künftig jede
Mobilfunkantenne baurechtlich genehmigt werden muss.

2.
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern ist eine Zielbestimmung  aufzunehmen, wonach der
vorsorgende Gesundheitsschutz auch beim Mobilfunk strikt beachtet werden muss.

3.
Die Staatsregierung wird aufgefordert, über den Bundesrat eine Verankerung niedrigster
Grenzwerte In der Bundesimmissionsschutzverordnung zu erreichen. Dabei gilt als Richtwert:
10nW/cm2 im Außenbereich und 1nW/cm2 im Innenbereich.

Begründung:

Bislang wird das wirtschaftliche Interesse der Mobilfunkkonzerne höher gestellt als der
Gesundheitsschutz und die Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung. Die sträfliche Untätigkeit der rot-
grünen Bundesregierung auf diesem Gebiet (die Reform der Bundesimmissionsschutzverordnung ist seit
Jahren überfällig und wird von Minister Trittin nicht vorangebracht) kann nicht entschuldigen, dass auch
Bayern seine Hausaufgaben nicht macht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte möglichst bald an die ödp Bayern, Postfach 2165, 94011 Passau einsenden! Informieren Sie mich

über das Ergebnis der
Petition!

Name, Vorname                                Adresse                                   Unterschrift                      (Bitte ankreuzen!)____
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